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Information 

macht den Punkt. 

Haus- oder 
Seminararbeit 

(6 LP) 

Der Aufbau der Studiengänge iBWL und iVWL 

Recht  

(10 LP) 

BWL I 

(30 LP) 

VWL I 

(20 LP) 

Methoden + 
Propädeutik 
(30 LP) 

BWL II 
(8 LP) 

Augsburger 
Profil 
(8 LP) 

Fortgeschrittene 
Methoden  

(8 LP) 

Sonstige 
Leistung 

(12 LP) 

90 LP 

90 LP 

1. Studien- 
 abschnitt 

2. Studien-
abschnitt 

Vertiefung Spezialisierung 

Bachelor-Arbeit (12 LP) 

Cluster (28 LP) 

Grundlagen 

Finance & Information 

Strategy & Information 

Logistics & Information 

1 aus 4 Clustern wählbar: 

Economics & Information 

VWL II 
(8 LP) 
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macht den Punkt. 

Regeln im 2. Studienabschnitt (I) 

 Alle Module (außer der Seminararbeit) haben einen Umfang 
von 4 LP 

 

 Im Bereich „Vertiefung“ gibt es keine Pflichtmodule 

 

 Ein Modul kann nur einem der Bereiche „Vertiefung“ oder 
„Spezialisierung“ angehören 

 

 Ein Modul kann nur einer Modulgruppe angehören 
(Ausnahme Cluster) 

 

 Modulgruppe „Sonstige Leistung“: 

• es können „beliebige“ Module aus den Bachelorstudiengängen iBWL 
und iVWL eingebracht werden 

• auch Sprachkurse mit Wirtschaftsbezug sind einbringbar 
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Information 

macht den Punkt. 

Regeln im 2. Studienabschnitt (II) 

 Es müssen nicht alle Module des 1. Studienabschnitts bestanden 
sein, um Module des 2. Studienabschnitts zu erbringen 

 

 Modulgruppe „Fortgeschrittene Methoden“ ist in iBWL und iVWL 
unterschiedlich 

 

 In jeder Modulgruppe gilt die „Best-of“-Regel 

 

 Alle Leistungen (incl. Bachelorarbeit) müssen nach 
8 Semestern erbracht sein 

 

 Keine explizite Anmeldung/Eintragung für die Cluster notwendig. 
Anmeldung über Studis bei Prüfungsanmeldung 
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Information 

macht den Punkt. 

Praktikums- und Auslandssemester 

 Praktikumssemester: 

• Fachlicher Bezug des Praktikums zum Studium 

• Dauer: mehr als die Hälfte des Semesters 

• Bearbeitung durch die Studentenkanzlei 

• Kein Studienbeitrag 

• Prüfungsleistungen können nicht erbracht werden 

 

 Auslandssemester: 

• Bearbeitung durch die Studentenkanzlei 

• Leistungen werden anerkannt 

• Kein Studienbeitrag 

• Prüfungsleistungen in Augsburg können nicht erbracht werden 


